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Praescriptio immemorialis / Unvordenkliche
Verjährung

Bei der praescriptio immemorialis, der unvordenklichen Verjährung,

handelt es sich um eine Rechtsvermutung bezüglich des Erwerbs

eines Rechts wegen seiner Ausübung seit unvordenklicher Zeit.

Dieses Rechtsinstitut hat seinen Ursprung im Kanonischen Recht und

unterscheidet sich von anderen Verjährungsarten insofern, dass es

zeitlich unbestimmt ist und den Beweis des guten Glaubens keineswegs

erfordert, weil die Berechtigung zum Besitz ausschließlich vermutet

werden kann.
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